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Antwort 

Betr.: Landesgesetz über die Gewährung einer jährlichen 
Sonderzuwendung vom 19. November 1970 

Bezug: l\Jeine Anfrage des Abg. Tborwirth (SPD), .Mainz 
- Drucksache VI/2745 -

Mit SchreLbcn der Landesregierung - Ministerium für 
Finanzen und Wiederaufbau - vom 19. März 1.971 er
ging nach!olgende Bcantwortn.mg: 

Es tri!!l zu, daß ein Beamter, der am 1. Dezember 
unter Wegfall der Dienstbeztige beurlaubt ist, keine 
Sonderzuwendung nach dem Sonderzuwendungsgesetz 
erhält, selbst wenn er vom 1. Januar bis 30. November 
des bctre!!enden Jahres für das Land tätig war. 

Diese Regelung findet ihre Begründung einmal darin, 
daß es ·sich bei der Sonderzuwendung nicht um die 
Auszahlung angesammelter Teile der Dienstbezüge aus 
den. vorausgegangenen Monater;i. -des Jahres, sondern 
um eine besondere Zuwendung im Zusammenhang mit 
dem Weihnachtsfest handelt, auch wenl!l dies im Gesetz 
nicht mehr ausdrücklich .gesagt ist; ein Beamter, der 
!Ur den gesamten Monat Dezember unter Fortfall der 
Diensfüezilge beurlaubt ist und dahet· im Weihnachts
monat seine Arbeitskraft nicht für !leinen Dienstherrn 
einsetzt, erhält daher keine Sonderzuwendung. Außer
dem ist zu berilcksichtigen, daß ein Urlaub unter 
Wegfall der Dienstbezüge nicht dienstlichen Zwecken 
dient; für eine solche Beurlaubung kann allenfalls im 
Hinbllck auf seine Berücksichtigung bei der Berech
nung des BesoLdungsdlenstalters ein gewisses dienstli
ches Interesse anerkannt werden. 

Obwohl es demnach verständlich erscheint, daß das 
Gesetz. dctll Anspruch auf die Sonderzuwendung davon 
abhängig macht, daß der Beamte wenigstens für einen 
Tag des Monats Dezember Dienstbezüge erhalten hat, 
verkenne ich nicht, daß diese strenge Anknüpfung an 

die Ver.hältnisse im Monat Dezember zu Härten !Uh
ren kann. 

Da die hier in Rede stehenden Anspruchsvorausset
zungen für die Gewährung der Sonderzuwendung bei 
Sund und Ländern übereinstimmend geregelt sind, er
scheint es in einem Zeitpunkt, in dem man sich beson
ders um die Einheit "im öffentlichen Dienstrecht be
müht, nicht sinnvoll, das rheinland-pfälzische Sonder
zuwendungsgesett im Alleingang Z'll ändern. Ich habe 
vielmehr bereits am 4. Februar 1971 angeordnet, daß 
die notwendigen Maßnahmen eingeleitet werden, um 
im Zusammenwirken mit dem Bund und den übrigen 
Ländern eine ·befriedigende Regelung solcher Härte
fälle herbeizuführen. Die erste Bund-Länder-Bespre
chung wird am 31. März 1971 stattfinden. 

Ich beantworte demnach die gestellten Fragen wie 
folgt: 

l. Die Landesreg>ierun.g hält eine Änderung des Son
derxuwendungsgesetzes zur Beseitigung der In der 
Kleinen Anfrage angesprochenen Härte!äll~ !ür 
wünschenswert. Sie wird jedoch. eine derartige Ge
setzesänderung nur in Übereinstimmung mit dem 
Bund und den übrigen Ländern vornehmen. 

2. Die Landesregierung ist bt:rdt, sich in den Verhand
lungen rriit den übrigen Dienstherren für eine Ände
rung des Sonderzuwendungsgesetzes mit Rilckwir
kung ab l. Dezerhber 1970 einzusetzen. 

gez. Dr. Elcller 
Staatsminister 


